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Studea tamen 10 decenti A patenti 1060 praestare.“ In der
Pfarrkirche gehört ſelbſtverſtändlich die Zuſtimmung de Pfarrersazu, daſs enn fremder, auch ſonſt approbierter Prieſter dort die
Beichten entgegennehme, in andern Kirchen die Zuſtimmung des
Rectors der betreffenden Kirche Iſt Aaher (M einer Filialkirche eln
approbierter Prieſter angeſtellt, ˙ ſte nichts im Wege, daſs dieſerIn der Filialkirche oder apelle die Beichten der Gläubigen entgegen⸗nehme. Der Pfarrer könnte dagegen Einſpruch nicht erheben; IiM
Gegentheile, ü Are gehalten, wenigſtens denen, welche geſundheits⸗halber oder Qus anderen Gründen den Weg bis ur Pfarrkirchenicht zurücklegen könnten, zuv geeigneten 2. Gelegenheit 3u bieten,
Uunt an Ort und Stelle das Bußſacrament 3u empfangen.Ollten Iun anderen Dingen bezüglich der Verrichtung geiſtlicherFunctionen Conflicte entſtehen, E bei menſchlichen Verhältniſſenſchwer 6 vermeiden ſind; ˙ bleiht entweder ein friedlichesgegenſeitiges Uebereinkommen übrig, oder die Anrufung de Ent
ſcheides der höheren kirchlichen ehörden. Durchgehends iſt dabei
Rückſicht 3u nehmen, daſs entfernt wohnenden Pfarrangehörigen die
Erfüllung der religiöſen en thunlichſt leicht gemacht und fürdie Paſtoration derſelben ausgiebige orgfalt verwendet werde

Valkenburg (Holland). Aug Lehmkuhl
[Reſtitutionscaſus.) Ein Arbeiter, namens alugieng einem Sommerabend mit ſeinen Kameraden auf der adt  —

promenade ſpazieren. Plötzlich überfällt ihn ſein erbitterter elnGracchus, der ihm aufgelauert hatte, und tößt ihn die hohe Böſchungder Promenade hinab In den Graben. Der heftige Fall un die Tiefe
an ud für ſich eine ſchwere Verletzung verurſachen, 10 tod

bringend ſein können; thatſächlich wurde jedoch Caius nich verletzt.Er erheuchelt aber Verletzung und läſst ſich von ſeinen Freundennach Hauſe bringen. Später ſtellt c- Strafantrag, demzufolge Gracchusfl Schadenerſatz an Caius auszuzahlen 0  E außerdem hatteGracchus die Gerichtskoſten 3u zahlen und einen Ausfall an Ver
dienſt zu erleiden infolge der abzuſitzenden Gefängnisſtrafe, 3u der
er noch verurthei worden war Beides kam einer Summe von ctrea
100 gleich

Es fragt Caius * ob CL dem Gracchus etwas reſti⸗tuieren müſ
Löſung: Caius hat durch ſeine falſche Anklage formelldie ausgleichende Gerechtigkeit gegen Gracchus verletzt und iſt darumreſtitutionspflichtig; denn EL hat in moraliſch wirkſamer Weiſe dasrichterliche Urtheil und Strafmaß beeinfluſst nd zwar keineswegszufällig, da 10 die Anklage ihrer Natur gemäß gleichſam die Materiebildet  *. über E der Richter nach Norm der Geſetze zu erkennenhat Deshalb vorausgeſetzt, daſs die Geſetze gerecht ſind und derRichtE ſeine Pflicht erfüllt, hängt Urtheil und Strafe in ihrem
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moraliſchen Werte ganz von der Anklage ab Inſoweit dieſe falſch
und ungerecht iſt, iſt eS auch Urtheil und Strafe. les iſt ˙ klar,
daſs jedermann das weiß, und darum iſt Caius wegen Unkenntnis

r
unentſchuldbar. d, wir dürfen ruhig ſagen: EL hat abſichtlich die
Anklage gefälſcht, amit das Strafmaß für Gracchus erhöht werde;
denn 161110 gratis mendaX. Dabei iſt eS für E

unſern Fall gleich  2
giltig, welches Motiv ihn ſpeciell zur Lüge vor Gericht verleitet hat,
bob Haſs oder Eigennutz oder ſonſt Ctwas Somit wäre alſo alles
vorhanden, was vor dem Fobrum der Coral eine Reſtitutionspflicht
begründet, nämlich eine miusta ACtio. 681 CalulSaàa damni PEIL

HICaX t. theologice culpabilis. Caius iſt deshalb reſtitutions⸗
Pflichtig, und zwar er allein, der Richter, vie Vir 4**—

vorausſetzen,
ſeines Amtes  —½  *  55 gu gewaltet hat

2 E  8 rag ſich nun, wieviel 2˙ reſtituieren hat Soviel,
al  8 die muthmaßliche Erhöhung der Geldſumme beträgt, die Urch
die Anklage, inſofern ſie falſch war, (CWir wurde. Denn eine Klage
tand Caius jedenfalls IJu dieſelbe ſtützte ſich gerechterweiſe freilich
nicht auf Körperverletzung, ſondern auf Verſuch eines Verbrechens,
und ließ darum auch QCQum Schadenerſatz für Caius erwarten, da
doch wirkliche Verletzung, ni aber die Gefahr erſelben

＋ einen
ſolchen begründet. Deshalb Caius zunächſt einmal die 50 fl
II  U reſtituieren. Was die andere Summe von betrifft, die
ich zuſammenſetzt Qus Gerichtskoſten und Verluſt NI Verdienſt wegen
3 büßender Gefängnisſtrafe, ſo dürfen wir wohl annehmen, daſ

8
der Delinquent auch bei gerechter Anklage 3u den Gerichtskoſten ver—
urtheilt worden wäre, die ſo ziemlich dieſelbe Höhe erreicht hätten,
Die jetzt nach falſcher Anklage, während die Gefängnisſtrafe woh
geringer geweſen ware Darum alſo QAtus ſtreng genommen
von den 100 noch das U erſetzen, 8 an Geldeswert der muth⸗
maßlichen Erhöhung der Gefängnisſtrafe infolge der alſchen Anklage
entſpreche. och dürfte 6 ſich andererſeits jetzt, CS ſich Re
ſtitution handelt, ſchadlos halten für die vielen Unannehmlichkeiten,
die ihm der ganze Vorfall mit Anklage, Gerichtsverhandlung 4V be
reitet hat Beides nach moraliſcher Schätzung miteinander verglichen,
könnte Unter Umſtänden faſt als gleichwertig erachtet werden, und
ſomit liebe ſchließlich von den 100 fl wenig oder gar nichts
zur Reſtitution NI Gracchus übrig In der That waären auch 100
als Strafe nicht 3u 900 für ein ergehen, das NI und für ſich
ſchwere Verletzung, 10 den Tod hätte bringen können.

Valkenburg. Alb Krapolbl 8

(Abſolution eines Sterbenden, der bewuſstlos
iſt.) In den Conferenzen, welche II O6U AUII Ad Apolli-

3u Rom gehalten werden, flegen bewährte Theologen die
Löſung Paſtoralfällen 3u geben. E möge erlaubt ſein, Aus den
Analecta ECel einen ſolchen Caſus auszuheben, den P Maurus


